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Anordnung
über die Zahlung von Beiträgen bei der Unter

bringung von Kindern in kommunalen und betrieb
lichen Kinderkrippen sowie Dauerheimen.

Vom 12. Juli 1956
Auf Grund des Gesetzes vom 27. September 1950 

über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der 
Frau (GBl. S. 1037) sind Kinderkrippen mit Tages- und 
Wochen oelegung, Saison kinder krippen und Dauer
heime für Säuglinge und Kleinkinder geschaffen wor
den. Das Netz dieser Einrichtungen wird laufend er
weitert, um die Betreuung der Kinder ständig zu ver
bessern.

Die Einrichtungen werden überwiegend aus Haus
haltmitteln unterhalten; die von den Unterhaltsver
pflichteten erhobenen Kostenbeiträge decken nur einen 
geringen Teil der entstehenden Kosten.

Um die bisher in verschiedener Höhe erhobenen 
Kostenbeiträge im gesamten Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik anzugleichen, wird im Ein
vernehmen mit dem Bundesvorstand des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes, dem Bundesvorstand des 
Demokratischen Frauenbundes Deutschlands und dem 
Minister der Finanzen für die Erhebung von Beiträgen 
bei der Unterbringung von Kindern in den oben
genannten Einrichtungen folgendes angeordnet:

§ 1
Unterbringung von Kindern in Kinderkrippen und 

Dauerheimen
Elternbeiträge

(1) Die bei der Bereitung der Mahlzeiten in den Ein
richtungen entstehenden Natural kosten sind grundsätz

lich von den Erziehungsberechtigten zu erstatten. Die 
Eitern sind mit den nachstehenden Beträgen zur Bei
tragszahlung heranzuziehen:

a) In Kinderkrippen mit Tages
belegung je Kind und Tag . . . .  0,60 bis 0,90 DM

b) In Kinderkrippen mit Wochen
belegung je Kind und Tag . . . .  1,— bis 1,20 DM

c) In Dauerheimen für Säuglinge
und Kleinkinder je Kind und Tag 1,20 bis 1,40 DM

d) In Saisonkinderkrippen, in denen 
Verpflegung verabreicht wird, 
je Kind und Tag........................................ 0,25 bis 0,40 DM

(2) In Saison kinder krippen, in denen keine Mahl
zeiten verabreicht werden, sind keine Eltembeiträge 
zu zahlen.
Werden für Saisonkinderkrippen von den LPG, MTS, 
VEG oder anderen Einrichtungen die Naturalien für die 
Verpflegung kostenlos geliefert, so entfällt ebenfalls 
eme Beitragszahlung.

Bei teil weiser kostenloser Lieferung der Naturalien 
sind Beiträge nur in Höhe der Verpflegungskosten, 
die den Einrichtungen tatsächlich entstehen, zu erheben.

(3) Sofern in Einzelfällen die Aufwendungen für Ver
pflegung (Naturalkosten) höher sind als die im Abs. 1 
Buchstaben a bis d festgelegten Elternbeiträge, so kann 
nach vorheriger Zustimmung durch das Elternaktiv ein 
höherer Elternbeitrag festgesetzt werden.

Ermäßigungen
§ 2

(1) Die im § 1 Abs. 1 festgesetzten Beiträge sind 
zu ermäßigen, wenn das Gesamtbrutto-Einkommen bei-*


